
 
 
 

Krankmeldung 
 
Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind im Krankheitsfall zunächst bis spätestens 08.00 Uhr telefonisch im Sekretariat, 
Telefon 0 84 41 / 8 00 86 – 0. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter genügt. Die schriftliche Krankmel-
dung reichen Sie bitte innerhalb von drei Tagen nach, gerne per E-Mail direkt an die Klassenleitung. Bei Er-
krankungen von mehr als fünf Tagen ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Gute Besserung! 
 
Name des erkrankten Schülers:       

Klasse:       

Tag der Erkrankung:       

voraussichtliche Dauer der Erkrankung:       

 

Mein Kind hat 
 

☐ eine nach § 34 IfSG meldepflichtige Krankheit / Symptome gemäß untenstehender Liste. 

 

☐ eine nicht meldepflichtige Erkrankung (freiwillige Angabe, z. B. hohes Fieber, Lungenentzündung,  

 Influenza, Corona,  ansteckende Bindehautentzündung, Ringelröteln, Lebensmittelvergiftung): 

 
 

  

Meldepflichtige Krankheiten / Symptome: 
(Bitte ankreuzen / mehrere Kreuze sind möglich.) 
 

Hat der Haus- oder Kinderarzt die Diagnose gestellt ☐ ja ☐  nein 

 

☐ Cholera 

☐ Diphterie 

☐ EHEC 

☐ virusbedingtes hämorrhagisches  

Fieber 

☐ Haemophilus influenzae Typ 

 b-Meningitis 

☐ Keuchhusten (Pertussis) 

☐ Kopfläuse (Verlausung) 

☐ Krätze (Scabies) 

☐ Lungentuberkulose (ansteck.fähig)  

☐ Masern 

☐ Meningokokken-Infektionen 

☐ Mumps 

☐ Paratyphus 

☐ Pest 

☐ Poliomyelitis (Kinderläh-

 mung) 

☐ Röteln 

☐ Scharlach oder sonstige 

 Streptokokken-Infektionen 

☐ Shigellose (bakt. Ruhr)   

☐ Typhus abdominalis 

☐ Virushepatitis A 

☐ Virushepatitis E 

☐ Windpocken 

☐ infektiöse Gastroenteritis 

 (ansteckende Magen-Darm-In- 
 fektionen bei z. B. Salmonellen, 
 Campylobacter, Noro- oder 
 Rotaviren) 

☐ Orthopocken-Krankheiten 

 (z.B. Mpox, Kuhpocken) 

☐ ansteckende Borkenflechte 

Andere schwerwiegende, ansteckende Erkrankung: 
 

      

 

      
  

Datum  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 

Gemäß § 34 Abs. 6 Infektionsschutzgesetz (IfSG) hat die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung dem Gesundheitsamt krankheits- und 
personenbezogene Angaben zu machen. Das gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankun-
gen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind. 


